
 
 

Beschlussvorlage 
 

zu Punkt 11. für die öffentliche Sitzung 
der Gemeindevertretung (Gemeinde Schülldorf) 

am Montag, 17. Juni 2013 
 
 
 
Wahl der Ausschussvorsitzenden und der Stellvertreter           
 
 
1. Darstellung des Sachverhaltes: 
 
Die Wahl der Ausschussvorsitzenden und deren Stellvertreter/innen erfolgt durch die  
Gemeindevertretung. Das Vorschlagsrecht haben die Fraktionen in der Reihenfolge ihrer 
Höchstzahlen. Diese können in der Reiehnfolge bestimmen für welchen Vorsitzenden ihnen 
das Vorschlagsrecht zusteht.. Über die Wahlvorschläge stimmt die Gemeindevertretung mit 
relativer Mehrheit ab.  
 
 
2. Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Gemeindevertretung wählt Frau/Herrn________________ zur/zum Vorsitzenden 
und Frau/ Herrn_____________________ zur/zum stellvertretenden Vorsitzenden 
des Finanzausschusses 
 
 

2. Die Gemeindevertretung wählt Frau/Herrn________________ zur/zum Vorsitzenden 
und Frau/ Herrn_____________________ zur/zum stellvertretenden Vorsitzenden 
des Bau- und Wegeausschusses 

 
 
3. Die Gemeindevertretung wählt Frau/Herrn________________ zur/zum Vorsitzenden 

und Frau/ Herrn_____________________ zur/zum stellvertretenden Vorsitzenden 
des Kultur-, Sport- und Umweltausschusses 
 
 

4. Die Gemeindevertretung wählt Frau/Herrn________________ zur/zum Vorsitzenden 
und Frau/ Herrn_____________________ zur/zum stellvertretenden Vorsitzenden 
des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung 

 
 
 
 
Im Auftrage  
  
gez.   
Isabell Ernst  
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